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Liebe Mandanten,
kennen Sie das alte Ding noch? Vielleicht 
steht ja so ein alter Rekorder noch bei Ihnen 
irgendwo im Keller herum. Erklären wir mal 
unseren Kindern, wie mühsam es damals 
war, den Wunschsong unseres Herzens auf-
zunehmen, vor allem ohne Radiomoderator 
am Anfang und am Ende bzw. entsprechen-
den Verkehrswarnungen dazwischen. „Retro“ 
kann schon ein schöner Trend sein, doch in 
unserem Business garantiert nicht. Nachdem 
nicht mehr retro & pauschal der Zehnt an 
den Staat fließt, stehen wir für selbstbewuss-
te, moderne Lösungen. Das wäre dann wohl 
eher „Hipster “. Oder einfach solide zuverläs-
sige Arbeit, so wie Sie es von uns kennen.

Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner
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HINWEIS ZUM 
BUNDESDATENSCHUTZGESETZ
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nenbezogenen Daten gemäß den Vorschrif-
ten des BDSG von uns erhoben, genutzt und 
gespeichert werden.
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine März 2018

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 23.03.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag ³ 12.03.2018 15.03.2018 09.03.2018

Einkommensteuer,  
Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 12.03.2018 15.03.2018 09.03.2018

Körperschaftsteuer, Soli-
daritätszuschlag 12.03.2018 15.03.2018 09.03.2018

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer ⁴ 12.03.2018 15.03.2018 09.03.2018

Sozialversicherung ⁵ 27.03.2018 entfällt entfällt
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu 
verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für 
das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechts-
geschäfte, an denen Verbraucher nicht 
beteiligt sind, neun Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahrs.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, 
die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage 
dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
ab 1. Januar 2015:
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine April 2018

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.04.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag³ 10.04.2018 13.04.2018 06.04.2018

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer⁴ 10.04.2018 13.04.2018 06.04.2018

Sozialversicherung⁵ 26.04.2018 entfällt entfällt
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Kosten der Unterbringung im Alten-
heim: Doppelter Abzug der Haushalts-
ersparnis bei Ehegatten

Aufwendungen für die krankheits- oder 
pflegebedingte Unterbringung in einem Al-
ten- oder Pflegeheim sind dem Grunde nach 
als außergewöhnliche Belastungen abzugs-
fähig. Allerdings ist von den Aufwendungen 
eine Haushaltsersparnis abzuziehen, weil in 
den Unterbringungskosten auch Lebens-
führungskosten enthalten sind, die jedem 
Steuerpflichtigen entstehen und deswegen 
insoweit nicht außergewöhnlich sind.

Die jährliche Haushaltsersparnis beträgt für 
2018 je Person 9.000 €. Sind beide Ehegat-
ten im Altenheim untergebracht, verdoppelt 
sich dieser Betrag. War die Unterbringung 
nicht das ganze Jahr, ist der Betrag zeitan-
teilig umzurechnen. Wird der normale 
Haushalt weiter aufrechterhalten, braucht 
die Haushaltsersparnis nicht abgezogen zu 
werden.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

E I N K O M M E N S T E U E R

Günstigerprüfung: Verrechnung von 
Altverlusten bei Abgeltungsbesteue-
rung

Für die Verrechnung von Altverlusten mit 
den ab 2009 dem gesonderten Steuertarif 
unterliegenden positiven Einkünften aus 
Kapitalvermögen ist ein Antrag erforderlich. 
Dieser Antrag auf Günstigerprüfung muss 
mit der Steuererklärung gestellt werden, 
in der die positiven, der Abgeltungsteuer 
unterliegenden Einkünfte erfasst werden. 
Eine allgemeine Berechtigung zur Verrech-
nung von Verlusten aus tariflich besteuerten 
Einkünften und positiven, dem gesonderten 
Steuertarif unterliegenden Kapitaleinkünften 
ist im Rahmen der Einkommensteuerfestset-
zung ausgeschlossen.

Da der Antrag auf Günstigerprüfung für den 
jeweiligen Veranlagungszeitraum nur ein-
heitlich für sämtliche Kapitalerträge gestellt 
werden kann, ist auch eine Anwendung des 
gesonderten Steuertarifs für die nach der 
Verlustverrechnung verbleibenden Kapital-
einkünfte ausgeschlossen.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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Ausfall einer Kapitalforderung kann 
auch nach Einführung der Abgeltung-
steuer steuerlich anzuerkennen sein

Die Privatperson A gewährte einem Drit-
ten ein Darlehn. Bereits ein Jahr nach der 
Darlehnsgewährung erfolgten keine Rück-
zahlungen mehr und ein weiteres Jahr 
später wurde über das Vermögen des Dar-
lehnsnehmers das Insolvenzverfahren eröff-
net. A meldete seine Darlehnsforderung zur 
Insolvenztabelle an und machte den Ausfall 
der Darlehnsforderung in seiner Einkom-
mensteuererklärung geltend.

Das Finanzamt lehnte die steuerliche Aner-
kennung des Verlusts ab. Aufwendungen, 
die das Kapital eines Darlehns betreffen, ge-
hören seiner Auffassung nach nicht zu den 
Einkünften aus Kapitalvermögen.

Der Bundesfinanzhof sah das anders. Der 
Ausfall einer Kapitalforderung führt zu 
einem steuerlich relevanten Verlust. Das 
gilt allerdings nur, wenn endgültig feststeht, 
dass keine weiteren Rückzahlungen aus der 
Darlehnsforderung mehr erfolgen werden. 
Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens allein 
reicht dafür nicht aus, es sei denn, die Eröff-
nung wurde mangels Masse abgelehnt.

E I N K O M M E N S T E U E R

Ist der Rechnungszinsfuß für steuerliche 
Pensionsrückstellungen noch verfas-
sungsgemäß?

Das Finanzgericht Köln hat dem Bundesver-
fassungsgericht die Frage zur Entscheidung 
vorgelegt, ob zur Ermittlung von Pensions-
rückstellungen für das Jahr 2015 ein Rech-
nungszinsfuß von 6 % noch verfassungsge-
mäß ist.

Die derzeitige gesetzliche Regelung geht 
davon aus, dass ein Rechnungszinsfuß von 
6 % im Rahmen der Renditeerwartungen 
liegt, die ein Unternehmen aus dem durch 
die Pensionsrückstellung gebundenen Ka-
pital erwirtschaften kann. Diese Annahme 
ist nach Auffassung des Gerichts nicht mehr 
realitätsgerecht. Sie geht von unrealistisch 
hohen zukünftig zu erzielenden Zinserträ-
gen aus. Auch die Starrheit des typisierten 
Rechnungszinsfußes sei nicht mehr gerecht-
fertigt. Ein Festhalten an dem Zinssatz von 6 
% wird als willkürlich und damit verfassungs-
widrig angesehen.

Hinweis: Entsprechende Steuerbescheide 
sollten offen gehalten werden.
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Für Vorsteuerzwecke zu beachten: Frist 
zur Zuordnungsentscheidung von ge-
mischt genutzten Leistungen zum Un-
ternehmen endet am 31. Mai 

Bei gemischt genutzten Eingangsleistungen 
ist es für den Vorsteuerabzug entscheidend, 
in welchem Umfang eine Zuordnung zum 
unternehmerischen Bereich vorliegt. Nur 
wenn eine zumindest teilweise Zuordnung 
zum Unternehmensvermögen erfolgt, ist 
grundsätzlich der Vorsteuerabzug und in 
späteren Jahren gegebenenfalls eine Vor-
steuerberichtigung möglich.

Ein Unternehmer hat insbesondere dann 
bestimmte Zuordnungswahlrechte, wenn er 
Gegenstände bezieht, die er teilweise unter-
nehmerisch und teilweise nichtunternehme-
risch zu verwenden beabsichtigt.

Handelt es sich bei der teilweisen nichtunter-
nehmerischen Verwendung um eine nicht-
wirtschaftliche Tätigkeit im engeren Sinne 
(z. B. ideelle, unentgeltliche Tätigkeit eines 
Vereins), besteht grundsätzlich ein Auftei-
lungsgebot. Im Wege der Billigkeit ist eine 
Zuordnung im vollen Umfang zum nichtun-
ternehmerischen Bereich möglich.

Handelt es sich bei der teilweise nichtun-
ternehmerischen Verwendung hingegen 
um eine unternehmensfremde Tätigkeit (z. 
B. Entnahme für den privaten Bedarf des 

U M S AT Z S T E U E R

Unternehmers), hat der Unternehmer in der 
Regel folgende Zuordnungswahlrechte:

_Der Gegenstand kann insgesamt 
der unternehmerischen Tätigkeit 
zugeordnet werden.

_Der Unternehmer kann den Gegen-
stand in vollem Umfang in seinem 
nichtunternehmerischen Bereich 
belassen.

_Der Gegenstand kann im Umfang 
der tatsächlichen (ggf. zu schätzen-
den) unternehmerischen Verwen-
dung seiner unternehmerischen 
Tätigkeit zugeordnet werden.

Für eine Zuordnung zum unternehmeri-
schen Bereich bedarf es weiterhin mindes-
tens einer 10% igen unternehmerischen 
Nutzung.

Wichtig ist, dass eine Zuordnungsentschei-
dung zum Unternehmensvermögen mit 
endgültiger Wirkung bis spätestens zum 31. 
Mai des Folgejahrs erfolgt sein muss. Die 
Frist gilt unabhängig von einer etwaigen 
verlängerten Abgabefrist für die Steuer-
erklärung. Wird die Frist versäumt, ist im 
Zweifel eine spätere Zuordnung zum Un-
ternehmensvermögen ausgeschlossen. Ein 
Vorsteuerabzug sowie gegebenenfalls eine 
Korrektur in späteren Jahren sind nicht mehr 
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U M S AT Z S T E U E R

möglich.

Für Zuordnungen, die den Veranlagungs-
zeitraum 2017 betreffen, muss bis zum 31. 
Mai 2018 eine Zuordnungsentscheidung 
erfolgt sein. Teilen Sie diese in Zweifelsfällen 
zur Sicherheit dem Finanzamt schriftlich mit. 
Sprechen Sie hierzu rechtzeitig Ihren Steuer-
berater an.

(Quelle: Bundesministerium der Finanzen).

Kein Vorsteuerabzug aus einer Rech-
nung, die den Zeitpunkt der Lieferung 
oder sonstigen Leistung nicht angibt

Wer von seiner zu zahlenden Umsatzsteuer 
die gezahlte Vorsteuer absetzen möchte, 
benötigt dafür eine den Vorschriften des 
Umsatzsteuergesetzes entsprechende Rech-
nung. Zwingend enthalten muss die Rech-
nung u. a. den Zeitpunkt der Lieferung oder 
sonstigen Leistung. Ohne Angabe dieses 
Datums kann der Zeitraum nicht bestimmt 
werden, in dem die Vorsteuer abgezogen 
werden kann.

Im entschiedenen Fall enthielt eine Rech-
nung über Beratungsleistungen keine An-
gaben zum Zeitpunkt der Leistungserbrin-
gung. Der Rechnungsbetrag wurde am 29. 
Dezember in bar vom Konto des Leistungs-
empfängers abgehoben und am darauffol-

genden 2. Januar auf das in der Rechnung 
angegebene Konto des Leistenden einge-
zahlt. Es war nicht ersichtlich, an welchem 
Tag, in welchem Jahr genau die Lieferung 
oder sonstige Leistung erbracht wurde. Dem 
Rechnungsempfänger stand folglich kein 
Vorsteuerabzugsrecht zu.

Hinweis: Eine ordnungsgemäße Rechnung 
kann noch bis zum Tag der letzten münd-
lichen Verhandlung vor dem Finanzgericht 
vorgelegt werden.

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts des Landes Sachsen Anhalt)
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Haftung des Leistungsempfängers für 
vom Leistungserbringer nicht abgeführ-
te Umsatzsteuer

Hat ein Unternehmer bei Abschluss des Ver-
trags über seinen Eingangsumsatz Kenntnis 
davon oder hätte er sie nach der Sorgfalt ei-
nes ordentlichen Kaufmanns haben müssen, 
dass der Aussteller der Rechnung aus einem 
vorangegangenen Umsatz entsprechend 
seiner vorgefassten Absicht die ausgewiese-
ne Umsatzsteuer nicht entrichtet hat, haftet 
der Leistungsempfänger für die nicht ent-
richtete Umsatzsteuer.

Das „Kennenmüssen“ muss sich im Rahmen 
eines konkreten Leistungsbezugs auf An-
haltspunkte beziehen, die für den Unterneh-
mer den Schluss nahelegen, dass der Rech-
nungsaussteller bereits bei Vertragsschluss 

die Absicht hatte, die Umsatzsteuer nicht 
abzuführen. Ein steuerstrafrechtlich bedeut-
sames Verhalten des Rechnungsausstellers 
bei anderen Geschäftsvorfällen lässt nicht 
den sicheren Schluss auf die Absicht zu, 
auch bei zukünftigen Umsätzen die Um-
satzsteuer zu hinterziehen. Den Leistungs-
empfänger treffen auch nicht allein deshalb 
erhöhte Sorgfaltspflichten, weil er Kenntnis 
von steuerstrafrechtlichen Ermittlungen 
gegen einen Vertragspartner hat. Die Vo-
raussetzungen für eine Haftung muss das 
Finanzamt darlegen und beweisen.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

U M S AT Z S T E U E R
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A R B E I T S R E C H T

Fälligkeit des Arbeitslohns

Eine Regelung in den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen des Arbeitgebers, nach 
der das Entgelt für die erbrachte Arbeits-
leistung erst zwischen dem 15. und dem 20. 
des Folgemonats fällig ist, benachteiligt den 
Arbeitnehmer unangemessen und ist daher 
unwirksam.

Grundsätzlich ist die Vergütung nach Leis-
tung der Dienste zu zahlen. Wird von die-
sem Grundsatz abgewichen, darf das nicht 
zu einer unangemessenen Benachteiligung 
des Arbeitnehmers führen. Gerechtfertigt 
ist ein Abweichen zum Beispiel, wenn der 
Arbeitgeber die Vergütung monatlich neu 
berechnen muss und dem Arbeitnehmer 
vorher zumindest einen Abschlag zahlt. Dies 
lag im Urteilsfall jedoch nicht vor.

(Quelle: Landesarbeitsgericht Baden Württemberg)

Obergrenze für Kleinreparaturklausel 
im Gewerbemietrecht nicht erforderlich

Eine Kleinreparaturklausel in einem gewerb-
lichen Pachtvertrag ist auch dann wirksam, 
wenn diese keine Wertobergrenze für jede 
einzelne Reparatur enthält. Dies hat das 
Landgericht Darmstadt entschieden. Die 
Verpächterin einer Gaststätte verlangte von 
der Pächterin die Zahlung von Reparatur-
kosten an der Heizungsanlage. Im Pacht-
vertrag war geregelt, dass der Pächter unter 
anderem die Kosten für Kleinreparaturen an 
Installationen für Elektrik, Wasser und Gas 
sowie der Heizungsanlage zu tragen hat, 
jedoch in einem Jahr nicht mehr als eine 
Monatspacht. Die monatliche Pacht betrug 
1.500 € zuzüglich 500 € für die Wohnung 
des Wirts. Die Pächterin sah sich infolge 
der fehlenden Kostenbeschränkung für die 
einzelne Reparatur durch die Kleinreparatur-
klausel unangemessen benachteiligt. Die Be-
nennung lediglich einer Jahreshöchstgrenze 
sei nicht ausreichend.

Nach Auffassung des Gerichts besteht ein 
Zahlungsanspruch der Verpächterin aus dem 
abgeschlossenen Pachtvertrag. Die Angabe 
einer jährlichen finanziellen Obergrenze bei 
Pachtverhältnissen über Gewerberaum im 
Rahmen einer Kleinreparaturklausel sei als 
ausreichend anzusehen. Die für Wohnraum-
mietverhältnisse heranzuziehende Wer-
tobergrenze komme vorliegend nicht zum 
Tragen.

M I E T E R  /  V E R M I E T E R
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Verjährung von Ersatzansprüchen des 
Vermieters

In einem vom Bundesgerichtshof entschie-
denen Fall lebte eine Mieterin längere Zeit 
in einer Mietwohnung. Nach Kündigung des 
Mietvertrags gab sie die Wohnung zwei Mo-
nate vor Beendigung des Mietverhältnisses 
an die Vermieterin zurück. Nachdem diese 
die Mieterin vergeblich zu Instandsetzungs-
arbeiten aufgefordert hatte, verklagte sie die 
Mieterin zehn Monate nach deren Auszug 
auf Schadensersatz. Die Mieterin verweiger-
te die Zahlung und berief sich darauf, dass 
der Anspruch wegen Ablaufs der sechsmo-
natigen gesetzlichen Frist verjährt sei. Dar-
aufhin verwies die Vermieterin auf eine Miet-
vertragsklausel, nach der Ersatzansprüche 
des Vermieters u. a. wegen Verschlechterung 
der Mietsache erst in zwölf Monaten nach 
Beendigung des Mietverhältnisses verjähren.

Das Gericht teilte die Meinung der Mieterin. 
Eine derartige Vertragsklausel ist wegen un-
angemessener Benachteiligung des Mieters 
unwirksam. Der Mieter hat nach Rückgabe 
der Mietsache an den Vermieter keinen 
Zugriff mehr auf die Mietsache und kann ab 
diesem Zeitpunkt regelmäßig auch keine be-
weissichernden Feststellungen mehr treffen. 
Demgegenüber wird der Vermieter durch 
die Rückgabe der Mietsache in die Lage 
versetzt, sich Klarheit darüber zu verschaf-
fen, ob ihm gegen den Mieter Ansprüche 
wegen Verschlechterung oder Veränderung 
der Mietsache zustehen und kann diese ggf. 
innerhalb der sechsmonatigen Verjährungs-
frist durchsetzen.

M I E T E R  /  V E R M I E T E R
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Staatlich geförderte Altersvorsorgever-
mögen aus Riester-Renten sind nicht 
pfändbar

Das in einem Riester-Vertrag angesparte Ka-
pital ist unpfändbar, wenn die Altersvorsorge 
auch tatsächlich durch eine Zulage gefördert 
worden ist. Dabei reicht es aus, dass die Vo-

Verjährungsfrist bei Aufforderung zur 
Abgabe einer Steuererklärung

Ein Steuerpflichtiger wurde von dem für ihn 
zuständigen Finanzamt und unter Hinweis 
auf mögliche Zwangsmittel aufgefordert, 
seine Einkommensteuererklärung 2006 bis 
zum 22. Oktober 2007 abzugeben. Tatsäch-
lich reichte er seine Steuererklärung jedoch 
erst am 30. Dezember 2011 beim Finanz-
amt ein. Dieses lehnte die Bearbeitung der 
Erklärung ab und begründete die Ableh-
nung damit, dass Festsetzungsverjährung 
eingetreten sei. Weil keiner der gesetzlichen 
Gründe zur verpflichtenden Abgabe einer 
Steuererklärung vorliege, handele es sich 
um eine Antragsveranlagung. In diesem Fall 
gelte eine vierjährige Verjährungsfrist.

Das sah der Bundesfinanzhof anders. Eine 
gesetzliche Verpflichtung zur Abgabe ei-
ner Steuererklärung entsteht auch dann, 

Z I V I L R E C H T

V E R FA H R E N S R E C H T

wenn das Finanzamt einen Steuerpflichtigen 
auffordert, eine Steuererklärung abzugeben. 
Diese Aufforderung stellt einen Verwal-
tungsakt dar. Hierfür spricht insbesondere 
der im Schreiben enthaltene Hinweis auf 
mögliche Zwangsmittel. Das gilt selbst dann, 
wenn das Schreiben keine Rechtsbehelfs-
belehrung enthält und das Finanzamt dem 
Steuerpflichtigen die Möglichkeit gibt, das 
Schreiben mit einem kurzen Hinweis auf der 
Rückseite zurückzusenden, sollte er seiner 
Auffassung nach nicht zur Abgabe einer 
Steuererklärung verpflichtet sein.
Der Steuerpflichtige war demnach für das 
Jahr 2006 zur Abgabe einer Einkommen-
steuererklärung verpflichtet und die Verjäh-
rungsfrist bei Einreichung der Erklärung im 
Dezember 2011 noch nicht abgelaufen.

raussetzungen für eine Förderung vorlagen 
und ein entsprechender Antrag gestellt war.

Das hat der Bundesgerichtshof entschie-
den. Das Gericht stellte klar, dass entgegen 
dem Wortlaut der einschlägigen Norm auch 
kündbare Riester-Verträge unter den Pfän-
dungsschutz fallen.


